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2022 darf sich wieder einiges vorgenommen werden: 125-
Jahre Feuerwehrfeste, Kirchweihen und viele andere Veran-
staltungen und Gewerbeschauen mit attraktiven Program-
men stehen an und ein sanfter Wiedereinstieg in eine ge-
wisse Normalität ist zu erwarten, auch wenn „die Welt“, wie 
vom bayerischen Ministerpräsident schon zu Beginn der 
pandemischen Lage postuliert, „nach Corona anders ausse-
hen wird.“ - wie immer das gemeint gewesen sein mag.  
 
Nach vorne schauen, Rücksicht aufeinander nehmen und 
unnötige Risiken für die Gesundheit gefährdeter Personen-
gruppen möglichst vermeiden muss aber die Devise für 
unser Handeln sein und auch bleiben. Sollte es sowieso, 
auch ohne Corona. Nur sachliche, vorurteilsfreie Objektivi-
tät und Respekt vor unseren Mitmenschen, auch wenn sie 
andere Meinungen vertreten kann uns dabei helfen, Krisen 
gut miteinander zu bewältigen. Leben und leben lassen 
ohne Ausgrenzungen, ohne Diffamierungen und Diskreditie-
rungen sind möglich, wenn wir das nicht nur selber wollen, 
sondern auch anderen zugestehen - wie schwer das manch-
mal auch sein mag.  
 
Das einzige, was sicher ist: wir müssen uns auch nach einer 
Krise wieder in die Augen schauen, zusammen leben kön-
nen und vor allem: wollen. Noch besser wäre es, wenn wir 
das auch in der Krise schon können. Das Leben muss le-
benswert sein und bleiben, für alle. Ohne festgefahrene 
Denkmuster und ‚alleinseligmachende Wahrheiten‘, oder 
das, was wir jeweils dafür halten oder halten wollen.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf einen gemeinsam Weg 
zurück in die Normalität und auf ein tolles, gesundes, friedli-
ches, glückliches und erfolgreiches 2022. 
 
 
Ed Sheldon 
Redaktion BUSINESS NEWS NEUMARKT-regio 
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MÜNCHEN, biz.n|ifo. Schulschließun-
gen in Deutschland haben Kinder und 
Jugendliche im internationalen Ver-
gleich besonders stark eingeschränkt. 
Das geht aus einem Aufsatz im ifo 
Schnelldienst hervor. „Andere Länder 
in Europa legten größeren Wert da-
rauf, die Schulen weitgehend offen zu 
halten“, sagt ifo-Forscherin Larissa 
Zierow. „Gleichzeitig waren die ande-
ren Länder für digitalen Fernunterricht 
besser gerüstet.“ 
 
Schulschließungen müssen nicht die 
wesentliche Maßnahme zur Pande-

miebekämpfung sein. 
Das zeigt der Vergleich 
der Corona-
Bildungspolitik zwi-
schen Deutschland 
und sechs weiteren 
europäischen Ländern. 

So hatten die Schulen in den Nieder-
landen, in Spanien und in Schweden 
deutlich kürzer geschlossen als in 
Deutschland. Zudem waren in 
Deutschland die Einschränkungen für 
Schulkinder oft größer als für erwach-
sene Arbeitnehmende. In Frankreich 
galt z.B. eine Homeoffice-Pflicht, wenn 
Arbeit von zuhause möglich war. Au-
ßerdem waren Ausgangsbeschränkun-
gen für Erwachsene strenger als für 
Schulkinder. 
Hinzu kommt, dass die Umstellung auf 
Online-Distanzunterricht in Deutsch-
land oft eine Herausforderung darstell-

te. „Bei der digitalen Lehre befindet 
sich Deutschland auf den hinteren Rän-
gen“, erklärt Zierow. „Andere europäi-
sche Länder nutzen schon seit mehre-
ren Jahren digitale Techniken in der 
Schule, konnten daher einfacher auf 
Distanzlehre umstellen und ihre Schü-
ler*innen besser mit Wissen versor-
gen.“ Für deutsche Schulkinder fand 
Online-Unterricht jedoch vergleichs-
weise selten statt, und die entstande-
nen Lernrückstände sind gerade für 
Leistungsschwächere besonders hoch. 
Programme sollten daher gezielt ein-
gesetzt werden, um diese Rückstände 
aufzuholen und die betroffenen Schul-
kinder beim Lernen in der Pandemie 
unterstützen. Auch hier könnten die 
europäischen Nachbarn ein Vorbild 
sein. Erneute Schulschließungen 
hätten insbesondere für benachteiligte 
Schulkinder drastische Konsequenzen. 

ifo Institut:  

SCHULSCHLIESSUNGEN SCHRÄNKTEN KINDER  
IN DEUTSCHLAND STÄRKER EIN  

ALS ANDERSWO 

NEUMARKT, biz.n, JAN 2022. Noch bis 
28. Januar 2022 können Neumarkter 
Familien ihre Kinder für einen Betreu-
ungsplatz in einer Neumarkter Kita 
oder Kinderhort anmelden. Die Platz-
vergabe und Aufnahme in den Betreu-
ungseinrichtungen erfolgt zum 1. Sep-
tember 2022. Aufnahmewünsche wäh-
rend des Betreuungsjahres können nur 
berücksichtigt werden, soweit zum 
gewünschten Zeitpunkt Plätze zur Ver-
fügung stehen. Die Anmeldung erfolgt 
ausschließlich über das digitale Anmel-
deverfahren im Bürgerserviceportal 
der Stadt Neumarkt unter  
https://www.buergerserviceportal.de/
bayern/neumarktopf.  
 
Informationen zum Betreuungsalter, 

Buchungszeiten und Tag der offenen 
Tür finden sich auf der Homepage der 
Stadt Neumarkt unter  
www.neumarkt.de.  
 
Es müssen drei Einrichtungen ausge-
wählt und eine Wunschreihenfolge 
festgelegt werden. Nachträglich kön-
nen keine Änderungen vorgenommen 
werden. Die Anmeldung kann auch 

mittels eines Smartphones durchge-
führt werden. Die Betreuungseinrich-
tungen brauchen Planungssicherheit, 
geben Sie deshalb die benötigten Be-
treuungszeiten verbindlich an. Eine 
Erhöhung oder Verringerung der Bu-
chungszeit ist nicht immer möglich.  
 
Foto: Reinhard Mederer 

MÜNCHEN, biz.n|StMWI, 1130-
436/21. Mit einer Arbeitslosenquote 
von 2,5 Prozent steht die Oberpfalz 
gegenüber Mittelfranken mit 3,4 Pro-

zent und insbesondere im Bundes-
durchschnitt (5,1 Prozent) immer noch 
sehr gut da. 
 
Laut Bayerns Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger kann der Arbeitsmarkt 
die nächste Corona-Welle gut durch-
stehen: „Bayern steht robust da. Mit 
einer Quote von 2,9 Prozent schafft der 
Freistaat weiterhin den Spitzenplatz 
mit der niedrigsten Arbeitslosenquote 

aller Bundesländer.“  
 
Um den Arbeitsmarkt zukunftsfähig zu 
machen, „muss die neue Bundesregie-
rung jetzt handeln und massive Zu-
kunftsinvestitionen einplanen, um die 
öko-digitale Transformation zu 
schaffen. So wären mehr digitale Bun-
desförderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen dringend notwendig.“ so 
Aiwanger. 

AIWANGER 

MASSIVE INVES-
TITIONEN NÖTIG 

NEUMARKT 

KITA-
ANMELDUNGEN 
09/‘22 - 08/‘23 



 

 

REGENSBURG|NEUMARKT, biz.n|IHK 
5260284. Die Spülmaschine geht nicht, 
weil die Steuerungssoftware nicht 
mehr aktuell ist? Künftig greift eine 
Aktualisierungspflicht. Beim Verkauf 
von Waren an Verbraucher greifen seit 
dem 1. Januar 2022 zahlreiche neue 
Pflichten zum Schutz der Verbraucher.  
 
Im Zentrum steht unter anderem eine 
Update-Verpflichtung für Verkäufer bei 
Waren mit digitalen Elementen wie 
etwa Smart-Watches, aber auch ein 

verschärftes Gewährleistungsrecht.  
 
Aktualisierungspflicht 
Völlig neu ist eine Aktualisierungsver-
pflichtung des Verkäufers für  Tablets, E
-Bikes, Autos, intelligente Armbanduh-
ren, Navigationssysteme, Saugroboter, 
Waschmaschinen und sonstige Produk-
te mit digitalen Komponenten. Diese  
soll sicherstellen, dass die Technik 
auch dann noch funktioniert, wenn 
sich das digitale  Umfeld – zum Beispiel 
die Cloud-Infrastruktur – ändert. Ne-

ben der Interoperabili-
tät geht es dabei auch 
um die Sicherheit von 
smarten Geräten, die 
durch Sicherheits-
Updates vor einem 
unberechtigten Zugriff 
Dritter auf Daten oder 
Funktionen geschützt 
werden sollen.  
 
Dabei schuldet der 
Verkäufer alle Aktuali-
sierungen, die für den 
Erhalt der Vertragsmä-
ßigkeit der Sache er-
forderlich sind. Er 

muss den Verbraucher auch über die 
anstehende Aktualisierung informie-
ren. Jenseits von funktionserhaltenden 
Aktualisierungen ist der Unternehmer 
aber nicht dazu verpflichtet, verbesser-
te Versionen der digitalen Elemente zu 
Verfügung zu stellen.  
 
Dauer nicht festgelegt 
Die konkrete Dauer der Aktualisie-
rungspflicht ist unbestimmt. Es kommt 
auf die Verbrauchererwartung an. Je 
nach den Umständen des Einzelfalls 
kann die Dauer der Aktualisierungs-
pflicht länger oder kürzer sein. An-
haltspunkte für die Festlegung des 
Zeitraums können Webeaussagen, die 
zur Herstellung der Kaufsache verwen-
deten Materialien, der Preis und Er-
kenntnisse über die übliche Nutzungs- 
und Verwendungsdauer (“life-cycle”) 
sein.  
 
Die neue Aktualisierungspflicht wird 
den Handel vor Herausforderungen 
 stellen, da er Updates und Upgrades in 
der Regel nicht unmittelbar vorhalten 
kann und er in den meisten Fällen auf 
die  Mitwirkung der Hersteller angewie-
sen ist. Die Aktualisierungspflicht sollte 
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nach Ansicht des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages daher 
 sinnvollerweise durch vertragliche 
 Regelungen auf den Lieferanten des 
Händlers oder den Hersteller delegiert 
werden. In jedem Fall wird der Handel 
sich  verstärkt auf Kundenbeschwerden 
in Bezug auf tatsächlich oder vermeint-
lich fehlende  Aktualisierungen einstel-
len müssen.  
 
Verschärfung der Beweislast 
Verkäufer müssen beim Verkauf an 
Privatkunden künftig nicht – wie bisher 
– nur in den ersten sechs Monaten, 
sondern zwölf Monate nach Übergabe 
der Kaufsache beweisen, dass die Kauf-
sache mangelfrei war. Die Beweislast-
verlängerung im Direktkunden-
Geschäft hat damit eine empfind-
liche Verschärfung zulasten des 
Verkäufers erfahren. Die gesetzli-
che Vermutung kann zwar – wie 
bisher – widerlegt werden, etwa 
wenn der Verkäufer nachweisen 
kann, dass der Mangel durch un-
sachgemäße Behandlung oder 
durch Verschleiß entstanden ist. 
Eine solche Beweisführung kann 
aber aufwändig und schwierig 
sein. Die Verdoppelung der Ver-
mutungsfrist auf ein Jahr wird den 
Handel deshalb aller Voraussicht nach 
mit mehr Streitfällen und höheren 
Kosten belasten.  
 
Für Händler gilt: Vorsicht bei negativer 
Beschaffenheitsvereinbarung 
Beim Verkauf von B-Ware, Vorführge-
räten, Ausstellungsstücken oder ge-
brauchter Ware kann der Verkäufer 
die negative Beschaffenheit zum Bei-
spiel im Hinblick auf Gebrauchsspuren 
nicht mehr wie bisher über die Pro-
duktbeschreibung oder die Ausschilde-
rung der Ware vereinbaren.  
 
Negative Beschaffenheitsvereinbarun-
gen sind nur noch möglich, wenn der 
Verbraucher vor der Abgabe seiner 
Vertragserklärung “eigens” davon in 
Kenntnis gesetzt wurde, dass ein be-
stimmtes Merkmal der Ware von den 
objektiven Anforderungen abweicht. 
Außerdem muss die Abweichung aus-
drücklich und gesondert vereinbart 
werden. Die Abweichung kann daher 
auch nicht in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder im Formularvertrag 
geregelt werden. Im Online-Handel 
genügt auch ein vorangekreuztes Käst-
chen nicht, das der Verbraucher deak-
tivieren kann.  
 
Neue Regeln bei der Gewährleistungs-
frist 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che beim Warenkauf beträgt nach wie 
vor zwei Jahre ab Ablieferung der Sa-
che. Neu sind aber zwei sogenannte 
Ablaufhemmungen: Bei einem Mangel, 
der sich innerhalb der regulären Ge-
währleistungsfrist gezeigt hat, tritt die 
Verjährung erst vier Monate nach dem 
Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel 
erstmals gezeigt hat. Wenn sich also 
bei einem gekauften PC erst im 23. 
Monat der Mangel zeigt, kann der 
Käufer seine Ansprüche beispielsweise 
noch bis zum 27. Monat nach Liefe-
rung geltend machen. Für den Verkäu-
fer kann diese Regelung problematisch 
werden, weil für ihn kaum nachprüfbar 
ist, wann der Mangel sich tatsächlich 
gezeigt hat.  

Darüber hinaus sieht das Gesetz eine 
Ablaufhemmung vor, wenn der Unter-
nehmer während der Verjährungsfrist 
einem geltend gemachten Mangel 
durch Nacherfüllung abhilft. In diesem 
Fall tritt die Verjährung von Ansprü-
chen wegen des geltend gemachten 
Mangels erst nach Ablauf von zwei 
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem die nachgebesserte oder ersetzte 
Ware dem Verbraucher 
übergeben wurde. Mit 
dieser Regelung soll sicher-
gestellt werden, dass der 
Käufer nach Rückerhalt 
der Sache prüfen kann, ob 
durch die Nacherfüllung 
dem geltend gemachten 
Mangel abgeholfen wur-
de. Sichergestellt wird 
zudem, dass die Verjäh-
rung nicht abläuft, wäh-
rend sich die Kaufsache 
zur Nacherfüllung beim 
Verkäufer befindet.  
 
Erleichterte Rücktrittsmöglichkeiten für 
Käufer 
Das Gewährleistungsrecht geht wie 
bisher davon aus, dass der Verkäufer 
bei einem Sachmangel die Möglichkeit 
haben soll, den Mangel zu korrigieren. 
Der Käufer hat deshalb zunächst nur 
einen Anspruch auf Nacherfüllung. Er 
kann hiernach Reparatur der mangel-

haften Sache oder Lieferung einer neu-
en, mangelfreien Sache verlangen. 
Rücktritt, Minderung und Schadenser-
satz sind dagegen nur möglich, wenn 
der Käufer dem Verkäufer eine Frist 
zur Nacherfüllung gesetzt hat und die-
se ergebnislos verstrichen ist.  
 
Während es im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr bei dieser Regel 
bleibt, entfällt das Erfordernis der 
Fristsetzung bei Verbraucherge-
schäften. Ausreichend ist hier der blo-
ße Ablauf einer angemessenen Frist. 
Hat der Unternehmer in diesem Sinne 
nicht rechtzeitig nacherfüllt, ist der 
Verbraucher zum Rücktritt berechtigt.  
 
Die Auswirkungen dieser vielleicht auf 

den ersten Blick eher unscheinbar 
wirkenden Verschärfung des Ge-
währleistungsrechts können er-
heblich sein: Ein Kfz-Händler zum 
Beispiel, der sich mit der Bearbei-
tung der Reklamation wegen ei-
nes überschaubaren Sachmangels 
zu lange Zeit lässt, läuft nunmehr 
Gefahr, dass er den Kaufpreis Zug 
um Zug gegen Rückgabe des ge-
brauchten Pkw zurückzahlen 
muss.  

 
Händler müssen Änderungen umsetzen 
um Rechtsnachteile zu  vermeiden 
Diese  zum Teil sehr weitgehenden 
Änderungen gehen auf die sogenannte 
EU-Warenkaufrichtlinie zurück, die ins 
deutsche Recht umzusetzen war. Han-
delsunternehmen sind nun gefordert, 
die zahlreichen neuen gesetzlichen 
Regelungen in der Praxis umzusetzen. 

Das be-
trifft nicht 

nur die 
vorgenannten Neuerungen. 
Auch bei der Garantie, dem 

Verkauf von gebrauchten Wa-
ren, Unternehmerrück-
griff sowie in verschiede-
ner anderer Hinsicht sind 

neue gesetzli-
chen Vorgaben 
zu beachten. 

Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen sollten deshalb 
überprüft, das Verkaufsper-

sonal geschult, das Beschwerdema-
nagement angepasst und die Vertrags-
verhältnisse in Bezug auf Hersteller 
und/oder Lieferanten mit Blick auf die 
Neuregelungen angepasst werden.  
 
Um Rechtsnachteile zu vermeiden, 
sollten Händler die Änderungen spä-
testens seit deren Inkrafttreten am 1. 
Januar 2022 umsetzen. 



 

 

NEUMARKT, biz.n, H&H01-01DERM/22. Die Haut ist das 
größte der Körperorgane. Sie kühlt uns, reduziert Wärme-
verlust, schützt uns vor mechanischen und biologischen 
Gefahren, beherbergt unseren Tastsinn und signalisiert uns 
vieles über unseren Gesundheitszustand. 
 
Die Haut hat viele Funktionen im Körper. Sie ist durch Millio-
nen von Kapillaren und Nerven mit den tieferen Geweben 
des Körpers verbunden, aus denen sie ihre Nahrung bezieht.  
Über das Nervensystem steht sie in direkter Verbindung, in 
ständiger Kommunikation mit dem Gehirn. Verletzen wir sie, 
nehmen wir diese direkte Verbindung zwischen Haut und 
Gehirn sehr schnell und unangenehm wahr und eine Erkran-
kung dieser vielseitigen und komplexen äußeren Hülle ist in 
den seltensten Fällen auf eine direkte Erkrankung dieses 
großflächigen Organs selbst zurückzuführen. Vielmehr spie-
gelt der Zustand unserer Haut die Gesundheit des darunter 
liegenden Gewebes und unserer inneren Organe wider bis 
hin zu psychosomatischen oder neurologischen Funktions-
störungen, die sich oft auch in einer langwierigen bis chroni-
schen Neurodermitis und anderen dermatologischen Krank-
heitsbildern äußern.  
 
Die Haut hat aber noch weitaus mehr Aufgaben zu bewälti-
gen. Sie atmet, schwitzt, verarbeitet die sensorischen Impul-
se, produziert Öle, um geschmeidig zu bleiben und scheidet 
Schadstoffe aus. Sie unterstützt die inneren Organe beim 
Stoffwechsel und ist auch für die körpereigene Produktion 
z.B. des Vitamin D aus dem Sonnenlicht zuständig. 
 
Sofern es sich bei Hautkrankheiten also nicht um geneti-
sche, erblich bedingte Störungen, die Abwehr von Infektio-
nen durch biologische Erreger wie Pilze, Viren, Bakterien 
oder um physikalische wie auch radiologische oder chemi-
sche Verletzungen handelt, ist man gut beraten, den  Ursa-
chen von Hautirritationen etwas genauer auf den Zahn zu 
fühlen. Denn, kommt die Irritation nicht von außen sondern 
von innen, kann sie auch nur von innen beseitigt werden. 
Alles andere ist ein nicht zielführendes Kratzen an der Ober-
fläche. Es mag zwar in einer erfolgreichen Unterdrückung 
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von Symptomen resultieren und auch 
zu einer (meist nur temporären) Linde-
rung von Unpässlichkeiten führen, im 
Hinblick auf die ganzheitliche Gesund-
heit führt dieses Kratzen langfristig 
aber eher zu einer weiteren Ver-
schlechterung der ursächlichen Anam-
nese und nicht selten zu unerwünsch-
ten Nebenwirkungen der Medikation 
 
Von innen herrührende Hautkrankhei-
ten auch von innen her zu diagnostizie-
ren und dann zu therapieren ist meist 
ein mühsames Unterfangen. Sehr viele 
Untersuchungen bei verschiedenen 
Fachärzten sind im ersten Schritt oft 
erforderlich, um eine gesicherte Diag-
nose und letztlich einen erfolgverspre-
chende Weg  für nachhaltige Heilung 
beschreiten zu können.  Mit der richti-
gen und umfassenden Diagnose steht 

und fällt letztlich der Erfolg oder Miss-
erfolg jeder Therapie.  
 
Hauterkrankungen von innen her anzu-
greifen bedeutet, sich auf die Reini-
gung des Blutes zu konzentrieren und 
mit oft viel Geduld zuzulassen, dass 
das gereinigte Blut das sich in der Hau-
terkrankung zeigende äußere Erschei-
nungsbild der inneren Systemstörung 
selbst beseitigt. Der Heilung der Haut 
muss eine Reinigung des Blutes und in 
der Folge dessen eine Genesung der 
für die Entgiftung und den Stoffwech-
sel zuständigen inneren Organe und 
Zellstrukturen vorausgehen.  
 
Wird das Blut gereinigt, beseitigt man 
neben den Hautproblemen gleich eine 
Vielzahl anderer gesundheitlicher 
Probleme des Körpers. Im Laufe eines 
Tages scheidet die Haut große Mengen 
an Schlackenstoffen in Form von 
Schweiß  aus. Das meiste dessen, was 
der Körper versucht, über die Haut 

auszuscheiden, ist ein Zeichen dafür, 
dass unser Blut unerwünschte giftige 
oder den internen Stoffwechsel über-
fordernde Abfallprodukte transpor-
tiert, mit deren Beseitigung die für den 
Stoffwechsel zuständigen inneren Or-
gane und insbesondere auch des Ver-
dauungstraktes überlastet sind. Er-
reicht unser Organismus diesen Zu-
stand, wird die Haut zusätzlich als 
letztmögliches  Abfallbeseitigungssys-
tem genutzt, weil die normalen Aus-
scheidungskanäle überlastet sind. Die-
ser Vorgang ist aber auch reziprok. 
Sind nämlich z. B. die Poren der Haut 
durch die Anwendung zu hoher Kos-
metika-Konzentrationen oder auch 
durch Schädigungen der Haut jedwe-
der Art verstopft und ist damit der 
Hautstoffwechsel gestört, weil die 
Haut die normalerweise Ihrerseits 
selbst zu entsorgenden Stoffwechsel-
Abfallprodukte wegen ihres pathoge-
nen physiologischen Zustands nicht 
entsorgen kann, werden im Umkehr-
schluss die inneren Ausscheidungsor-
gane zusätzlich belastet. Ein Teufels-
kreis im wahrsten Sinn des Wortes 
kann entstehen. 
 
Nicht durch Infektionen oder Verlet-
zungen hervorgerufenen Hautproble-
me behandelt man daher am besten 
mit nebenwirkungs-
freien natürlichen 
Mitteln, die zu aller-
erst das ganze System 
in Ordnung bringen. 
Die richtigen, blutrei-
nigenden Heilkräuter 
auch in Form von Ge-
würzen und Tees, viel 
reines Wasser, eine 
organisch systemrele-
vante Ernährung mit 
Verzicht auf die Zufuhr 
schädigender Substan-
zen, ausreichende 
Bewegungsaktivitäten 
an der frischen Luft, 
bei der genügend Sau-
erstoff die Lungen flutet, um jeden Teil 
des Körpers ausreichend mit dem Le-
benselixier Sauerstoff zu versorgen, 
das rechte Maß an Sonnenlicht, Mäßig-
keit in der Zufuhr von Genussmitteln, 
Stressvermeidung und ein gesundes 

Maß an Gottvertrauen: wer sich das zu 
Herzen nehmen mag hat gute Chan-
cen, nicht nur eventuelle Hautproble-
me zu lösen.  
 
Die Reinigung des Blutes liegt fast je-
der Heilung zugrunde und erspart dem 

Patienten langfristig neben vielen an-
deren Leiden oft auch eine lebenslan-
ge Abhängigkeit von Medikamenten-
Cocktails und wenig Erfolg bringenden 
aufwendigen und teuren Therapien 
ebenso, wie den Verlust von Lebens-

qualität, der mit jeder Erkrankung ein-
hergeht und sei der Krankheitsverlauf 
noch so leicht oder auch langwierig, 
heimtückisch schleichend. Die ‚Sünden 
der Jugend‘ holen spätestens die Alten 
wieder ein. 
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für eine  
 
 

KOSTENLOSE 
 

HÖRANALYSE 
im Wert von 50,- Euro 

 

Einfach TERMIN vereinbaren und diesen  

Gutschein oder die 

BUSINESS NEWS zum Termin mitbringen 

1. Bgm.  
Peter Meier 

Unternehmer 
Hans Müller 

Landrat  
Willibald Gailler 

1. Bgm.  
Thomas Meier 

StMin / MdL 
Albert Füracker 

1. Bgm. Werner 
Brandenburger 

1. Bgm. 
Peter Bergler 

1. Bgm.  
Andreas Truber 

1. Bgm.  
Ludwig Lang 

2. Bgmin. 
Gertrud Heßlinger 

1. Bgm. Markus 
Ochsenkühn 



 

 

Forschungsprojekt in Fuchstal 
zu vogelfreundlicher Energiewende 
 

KAMERA-
ABSCHALTSYSTEM 
SOLL VÖGEL VOR 
WINDROTOREN 
SCHÜTZEN 
 
MÜNCHEN/FUCHSTAL, biz.n|StMWi, 
1223-468/21.  Mit einem kameraba-
sierten Abschaltsystem sollen Arten-
schutz und Windkraftanlagen in Zukunft 
besser vereinbar sein. In der Gemeinde 
Fuchstal (Landkreis Landsberg) testet 
ein Forschungsprojekt ab Frühjahr 2022 
eine solche Einrichtung speziell an ei-
nem Waldstandort.  

Im südlichen Waldgebiet der Gemein-
de Fuchstal soll eine Untersuchung mit 
zwei Kamerasystemen an zwei zu er-
richtenden Türmen zu Beginn der Brut-
saison 2022 starten. Bis zum Bau der 
drei Windenergieanlagen und der tat-
sächlichen Inbetriebnahme im Herbst 
2023 simuliert eine virtuelle Anlage die 
vogelbedingte Abschaltung der Roto-
ren. Mit ersten Forschungsergebnissen 
für einen Waldstandort aus dieser 
Projektphase wird ab Ende 2022 ge-
rechnet. 
 
Das Forschungsvorhaben soll zeigen, 
welche Kriterien kamerabasierte Kolli-
sionsvermeidungssysteme erfüllen 
müssen, damit sie im Genehmigungs-

verfahren als technische Vermeidungs-
maßnahmen an konfliktreichen Stand-
orten anerkannt werden. Die Ergebnis-
se wirken sich auf die Genehmigungs-
praxis in Bayern aus. 
  
Die Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT) ist für die wissen-
schaftlichen Arbeiten des Projekts zu-

ständig. Die Projektkoordination ist am 
Landesamt für Umwelt (Vogelschutz-
warte) angesiedelt. Eine projektbeglei-
tende Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
auch des Kompetenzzentrums für Na-
turschutz und Energiewende ist eben-
falls in die Untersuchungen eingebun-
den. 
  
Wirtschafts- und Energieminister Hu-
bert Aiwanger: „Wenn sich die Windrä-
der zuverlässig abschalten, sobald sich 
große Vögel nähern, lösen wir mehrere 
Probleme gleichzeitig: Die Rotoren 
müssen nicht mehr präventiv längere 
Zeit stillstehen, etwa bei Erntearbeiten. 
Und viele Vogelarten werden besser 
geschützt, wenn das Abschaltsystem 
dauerhaft in Betrieb ist. So steigert sich 
die Wirtschaftlichkeit von Windenergie-
anlagen erheblich. Auch schwierigere 
Standorte können dann besser er-
schlossen und die Energiewende so 
unterstützt werden.“ 
  
Bayerns Umweltminister Thorsten 
Glauber betonte: "Klimaschutz ist eines 
der größten Themen unserer Zeit. Der 
Ausbau der erneuerbaren Energien ist 
für den Klimaschutz unerlässlich. Wir 
brauchen auch die Windkraft, wenn wir 
beim Klimaschutz erfolgreich sein wol-
len. Die Energiewende und der notwen-
dige Schutz der Natur dürfen kein Wi-
derspruch sein. Die Erprobung des Ka-
meraabschaltsystems ist ein wichtiger 

Schritt, um Windkraft und Artenschutz 
in Einklang zu bringen." 
  
"Wir begrüßen die Förderung außeror-
dentlich und haben bereits die erfor-
derlichen Arbeiten geleistet, um mit 
der Umsetzung des Projekts jetzt star-
ten zu können. Uns liegt unsere Natur 
und der Artenschutz sehr am Herzen 
und wir sind überzeugt, dass Anlagen 
für erneuerbaren Energien allen nut-
zen", erklärt Fuchstals Bürgermeister 
Erwin Karg. 
  
Nach der Errichtung der Windenergie-
anlagen wird das Kamerasystem im 
Realbetrieb bis ins Jahr 2026 getestet. 
Dadurch wird auch eine wertvolle Vor-
her-Nachher-Analyse ermöglicht, die 
Erkenntnisse bringen soll, wie sich 
beispielsweise der Rotmilan vor und 
nach dem Bau der Windenergieanla-

gen verhält. 
  
Das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie fördert das für den weiteren 
Ausbau der Windenergie gerade im 
waldreichen Bayern wichtige Projekt 
mit 1,3 Millionen Euro und finanziert 
vor allem den Bau der Türme und das 
Leasing der Kamerasysteme. Das Baye-
rische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz finanziert die 
wissenschaftliche Beteiligung und eine 
Projektstelle am Landesamt für Um-
welt mit insgesamt 1,1 Millionen Euro. 
 
 
 
 
 
FRAUNHOFER INSTITUT PLANT KON-
SORTIALSTUDIE ZU METHANEMISSION 

TREIBHAUSGAS  
REDUZIEREN 
 
Welche Maßnahmen sind für eine kli-
maneutrale Methanerzeugung und -
nutzung erforderlich? 
 
MÜNCHEN, biz.n|FHI, 1110-XCV/21. 
Laut dem Münchener Fraunhofer Insti-
tut trägt Methan zu 11 Prozent an der 
weltweiten Treibhausgasemissionen 
bei (1). In Folge sei künftig mit einem 

höheren technischen und ökonomi-
schen Aufwand zur Vermeidung von 
CH4-Emissionen zu rechnen – gerade 
vor dem Hintergrund steigender Anfor-
derungen durch nationale wie interna-
tionale gesetzliche Vorgaben. Hier 
setzt das Fraunhofer UMSICHT an. Im 
Rahmen einer Konsortialstudie möchte 
das Institut die Minderung von Metha-
nemissionen im technischen Bereich 
näher erforschen. Dazu sucht es Unter-
nehmen und Organisationen, die sich 
an der Studie beteiligen. 
 
Auch national ist mit einer Verschär-
fung von Methangrenzwerten zu rech-
nen. Dies ist als Konsequenz der ge-
planten Prüfungen im Rahmen der 13. 
Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchV) bei Großfeuerungs-, Gastur-
binen- und Verbrennungsmotoranla-
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NEUMARKT|LUPBURG, biz.n|BLSV, 
30.12.20. Mit großem Programm 
will auch der BLSV 2022 wieder 
verstärkt in sein sportliches Aktivitä-
tenprogramm ganz besonders für 
Kinder und Jugendliche einsteigen. 
Das teilt der BLSV-Kreisvorsitzende 
Robert Hoidn auf eine Redaktions-
anfrage der BUSINESS-NEWS-
NEUMARKT-regio mit. Dabei wird 
auch wieder zunehmend auf Ausbil-
dungsmöglichkeiten gesetzt, die in 
den vergangenen zwei Jahren 
coronabedingt stark 
gelitten haben.  
 
Dazu gehören eine 
Übungsleiterausbil-
dung ÜL-C-
Breitensport für Kin-
der u. Jugendliche in 
Neumarkt mit 125 
Unterrichtseinheiten  
(TERMINE auf: https://
www.blsv-
qualinet.de/
breitensportju-
gend1.html) 
 
und auch das in aller Munde befind-
liche Faszientraining. Mit dem 
Fascientraining können ebenso die 
Leistungen im Rahmen sportlicher 
Aktivitäten gesteigert, wie auch die 
Beweglichkeit allgemein sowie 
Schmerzzustände positiv beeinflusst 
werden. Neben den Grundlagen 
zum Faszientraining werden ver-
schiedene Ausübungsformen mit 
und ohne Gerät vorgestellt. Eine 
Yoga-Einheit sowie Entspannungsü-
bungen lassen die Fortbildung re-

laxt ausklingen. 
 
Lehrgang:  
Fascienfit, 25.06./26.06.2022 in 
Parsberg (Turnhalle Gymnasium)  
 
Aber auch mit dem Lehrgang  
Fitnessideen für die zweite Le-
benshälfte bietet der BLSV Interes-
santes für die etwas reifere Jugend: 
„Unsere Mitglieder im Verein wollen 
möglichst lange fit und gesund blei-
ben. Sie erhalten in der Fortbildung 

vielfältige Ideen für 
gesundheitsorientierte 
Bewegungsangebote 
für die Zielgruppe 50 
plus. Da Männer oft 
beim Gesund-
heitssport unterreprä-
sentiert sind, gehen 
wir gezielt auch auf 
diese Thematik ein 
und zeigen auf, wie 
Angebote auch für 
Männer 50 plus 
attraktiv werden kön-
nen“ so Robert Hoidn. 
 

Lehrgang:  
26.11./27.11.2022 in Parsberg 
(Turnhalle Gymnasium) 
 
Eine Übersicht über alle Bildungsan-
gebote und mehr finden sich in der 
TERMINÜBERSICHT BLSV 2022: 
https://www.blsv-qualinet.de/
bildungsveranstaltungen.html 
 
Portrait: Robert Hoidn 
Foto Textteil: DMS-images.com,  
David & Micha Sheldon GbR 
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gen bis 2025 zu erwarten. (4) 
 
Konsortialstudie Methanemissionen 
startet im Frühjahr 2022 
Vor diesem Hintergrund startet das 
Fraunhofer UMSICHT im März 2022 
mit der Konsortialstudie Methanemis-
sionen. Zielsetzung: Antworten auf die 
Frage zu finden, wie sich bei der Erzeu-
gung und energetischen Nutzung von 
Methan unerwünschte Methanemissi-
onen reduzieren lassen. Dabei sollen 
sowohl der zukünftige Bedarf an CH4 
als auch der zu erwartende technische 
und ökonomische Aufwand zur Ver-
meidung von Emissionen betrachtet 
werden. 
 
Konkret recherchieren die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
dazu den Stand der Technik sowie ak-
tuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Sie beleuchten Trends und Entwicklun-
gen in den Bereichen Politik, Recht und 
öffentliche Meinung. „Im Sinne einer 
starken Anwendungsorientierung wol-
len wir zudem neue Wege für die Nach-
behandlung von methanhaltigen Gas-
strömen aufzeigen“, erläutert UM-
SICHT-Forscher Dr.-Ing. Tim Nitsche. 
„Dazu gehört u.a. die Entwicklung opti-
mierter Katalysatorsysteme zur Entfer-
nung von Methan im Spurenbereich.“ 
All diese Daten sollen schließlich eine 
Diskussionsbasis für die Entwicklung 
unternehmerischer Strategien zum 
Umgang mit Methanemissionen in 
technischer, organisatorischer und 
regulatorischer Perspektive bilden. 
 
Der Startschuss für die Studie fällt, 
sobald sich ein Konsortium aus min-
destens 12 Unternehmen oder Organi-
sationen gebildet hat.  
 
(1) https://www.dvgw.de/medien/dvgw/
leistungen/publikationen/
methanemissionen-erdgas-zahlen-fakten-
dvgw.pdf  
(2) https://www.umweltbundesamt.de/
themen/boden-landwirtschaft/
umweltbelastungen-der-landwirtschaft/
lachgas-methan 
(3) EU-Methanstrategie | BDEW 
(4) J. Kühne, T. Roth: Emissionsrechtliche 
Neuerungen und Umsetzung für Verbren-
nungsmotoren nach 44. und 13. BImSchV, 
AGFW, online-Veranstaltung, 27.08.2021 

Wussten Sie schon?
 

Das, mengenmäßig weniger häufig als 
CO2 in der Atmosphäre vorkommende 
Methan weist ein 25-fach höheres 
Treibhausgaspotenzial auf (2). Deshalb 

ist es auch in den Fokus u.a. der Euro-
päischen Kommission gerückt: Eine, 
bereits Ende 2020 vorgelegte Strategie 
will die CH4-Emissionen in den Berei-
chen Land-, Abfall- und Energiewirt-
schaft bis 2030 um mindestens 35 

Prozent im Vergleich zu 2005 senken. 
Laut FHI kommen 40 bis 53 Prozent 
der anthropogenen CH4-Emissionen 
aus der Landwirtschaft, 20 bis 26 Pro-
zent aus der Abfall- und 19 bis 30 Pro-
zent aus der Energiewirtschaft (3). 

BLSV - GEMEINSCHAFTSSPORT 

SPORTLICH FIT DURCH 2022  
MIT DEM BLSV 
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An der Muschel 2  ·  92367 Pilsach 
 

Telefon 09181 / 440 500 
Telefax 09181 / 466 587 
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An der Muschel 13  -  92367 Pilsach 

Tel. 09181 - 51 16 80  -  Fax 09181 - 51 16 82 

Geöffnet: jeweils Montag - Freitag von 07:00 - 16:00 Uhr  

Pausen: 09:00 - 09:30 und 12:00 - 12:30 Uhr 
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...weil die Jugend unsere 
Zukunft ist. 



 

 

Schweinehals frisch      100g -,63 € 

wie gewachsen    

Wiener    100g -,88 € 

knackig frisch         

Leberkäse      100g -,83 € 

laufend ofenfrisch          

Polnische im Ring      100g 1,09 € 

frisch aus dem Buchenrauch           

Schnitzel      100g -,77 € 

mager und saftig  

Weißwürste     100g -,83 € 

Meisterklasse kesselfrisch          

Schinkenwurst         100g -,83 € 

grob und fein        

Kochsalami        100g 1,09 € 

deftig und gut     

Freundliche 
 

 Mobilleiter/in 
 

 Fleischerfachverkäufer/in 
 

  Sowie ab September 2021:  Lehrlinge 
 für Verkauf und Produktion 
 
1./ 2./ 3. Lehrjahr: 1.000.– / 1.100.– / 1.200.– Euro 

auch zum Anlernen, zu  
Spitzenkonditionen gesucht 
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Frische Blut- und  

Leberwürste,  
Sauerkraut und Kesselfleisch. 


